
Wiesbaden, 23.02.2023 

 

Bericht  
des Arbeitskreises Straßenbaupolitik 

der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 
und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  

 

TOP 4.1 

Reform Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen, Teil Einrichtung 
eines strategischen Begleitgremiums des Bundes und der Länder 
bei der Autobahn GmbH  
 

 

I. Vorbemerkung 

Die Konferenz der Verkehrsminister der Länder (VMK) hat mit Beschluss vom 

12./13.10.2022 der GKVS den Auftrag erteilt, für die Einrichtung eines strategischen 

Begleitkreises des Bundes und der Länder bei der Autobahn GmbH einen Vorschlag 

zu erarbeiten und die Möglichkeiten der Umsetzung mit dem BMDV zu erörtern. Mit 

dem Auftrag konkretisierte die VMK ihre Auffassung, dass regelmäßige Erörterungen 

der Länder mit dem BMDV und der Autobahn GmbH zu grundsätzlichen Themen auf 

einer übergeordneten Ebene notwendig sind, um ein effektives Zusammenwirken der 

Institutionen zu gewährleisten. Der Arbeitskreis Straßenbaupolitik hat das 

nachfolgende Konzept mit einer exemplarischen Tagesordnung erarbeitet und am 

22.2.2023 mit dem BMDV hinsichtlich der kooperativen Umsetzbarkeit einvernehmlich 

erörtert.  

 

II. Ziele 

Das strategische Begleitgremium soll als gemeinsames Gremium des Bundes und der 

Länder ein kontinuierliches Abstimmungsformat etablieren, in dem grundsätzliche 

Angelegenheiten erörtert werden. Die Zusammenarbeit und die Abläufe zwischen der 

Autobahn GmbH des Bundes und den Ländern sollen evaluiert und optimiert werden. 

Daneben soll das Zusammenwirken der Straßenbaubehörden von Bund und Ländern 

untereinander verbessert und ein einheitliches Vorgehen zu wiederkehrenden 

Vorgängen gefunden werden. Das Begleitgremium soll mit dem erfolgreichen 

Austausch beider Seiten eine solide Basis für ein gemeinsames, abgestimmtes 

Handeln der Bundesfernstraßenverwaltung schaffen. Von der Einrichtung des 

Begleitgremiums wird zudem ein Effizienzgewinn erwartet, indem die 

Geschäftsführung der Autobahn GmbH des Bundes nicht mehr mit jedem Land einzeln 

Themen von genereller Bedeutung erörtern muss.  

Um den Anspruch eines regelmäßigen Austausches aller an der Verwaltung der 

Bundesfernstraßen beteiligten Stellen zu erfüllen, sollen im gemeinsamen 

Begleitgremium die Straßenbauabteilung des BMDV, das Fernstraßen-Bundesamt, 



die Autobahn GmbH und die 16 Länder ständige Mitglieder sein. Es soll die Möglichkeit 

bestehen, im Begleitgremium erörterte Fragestellungen mit Arbeits- oder 

Prüfaufträgen an die Fachgremien von Bund und Ländern zur Klärung weiterzugeben.  

 

III. Durchführung der Sitzungen des gemeinsamen Begleitgremiums  

Die von den Ländern vorgeschlagenen Themen haben einen überwiegend fachlichen 

Schwerpunkt oder behandeln das Zusammenwirken zwischen allen an der 

Bundesfernstraßenverwaltung beteiligten Institutionen und Behörden. Aufgrund der 

fachlichen Prägung der erforderlichen Klärungen und der Schwerpunktsetzung auf 

Fragestellungen, die das Verwaltungshandeln betreffen, ist das Begleitgremium 

zweckmäßig auf der Ebene der Abteilungsleitungen einzuordnen. Die 

Abteilungsleitungsebene unterliegt einer hohen Konstanz, so dass das Gremium auf 

Dauer in gleichbleibender Zusammensetzung arbeiten kann. 

Um Reise- und Arbeitszeitaufwand des angesprochenen Teilnehmerkreises zu 

minimieren, sollte der Begleitkreis an bestehende Gremientermine gekoppelt werden. 

Mehrheitlich hat der AKS zunächst die Koppelung mit der GKVS vorgeschlagen. Das 

BMDV befürwortet eine Koppelung mit der LBS. Hierzu hat die Arbeitsgruppe des AKS 

keine Bedenken und schließt sich dem Wunsch des BMDV an, die Sitzungen des 

gemeinsamen Begleitgremiums terminlich an die LBS zu koppeln. 

Ein jährlicher Turnus für den Begleitkreis im Zusammenhang mit der LBS im Sommer 

wird angesichts der vorgeschlagenen Themen von grundsätzlicher Bedeutung als 

sinnvoll erachtet.  

Die Einladung zu den Sitzungen soll gemeinsam durch den Bund und die Länder 

erfolgen. Das BMDV schlägt vor, dass die Moderation der Sitzung von den Ländern 

übernommen wird. Der AKS hatte hierfür den stellvertretenden Vorsitz der VMK/GKVS 

vorgeschlagen. Die Vor- und Nachbereitung des betreffenden Termins sowie der 

Abfrage der zu behandelnden Themen, die Aufstellung der Tagesordnung und die 

Abfassung des Protokolls soll gemeinsam durch die Länder mit dem BMDV erfolgen. 

Themen sollen von allen Teilnehmern vorgeschlagen werden.  

Die Arbeitsgruppe hat anhand der Abfrageergebnisse bei den Ländern ein 

Themenspektrum zu übergeordneten Fragestellungen identifiziert, die nachfolgend zu 

vier Schwerpunkten zusammengefasst wurden. Diese Schwerpunkte sollen als eine 

fortwährende Tagesordnung Verwendung finden. Beispielhaft sind dabei einige 

konkrete Themen genannt. 

 

TOP 1  Haushaltsplanung, Mittelverteilung (z. B. Investitionen in den Ländern) 

TOP 2  Programm- und Investitionsschwerpunkte BAB (z. B. Abstimmung bei 

Bedarfsplanfortschreibungen und -überprüfungen, Strategische 

Netzentwicklung) 

TOP 3 Schwerpunkte der technischen und fachlichen Weiterentwicklung (z. B. 

Technische Innovationen und Partizipation der Länder, übergreifendes 

Baustellenmanagement, Verkehrsmanagement) 



TOP 4 Verschiedene Themen BMDV/ FBA/ Autobahn GmbH/ /Länder (z.B. 
Darstellung der organisatorischen Entwicklung der Autobahn GmbH und des 
FBA und Schnittstellen zu den Ländern, 
Bundesrechnungshofangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
Kommunikation und Schnittstellen bei parlamentarischen und sonst. 
politischen Anfragen) 

 
IV. Weitere Gesprächsformate 

Zwangsläufig wird sich das Themenvolumen für die Halbjahresgespräche nach dem 

geplanten Auslaufen der Kooperationsvereinbarungen Ende 2023 verringern. Daher 

wird die Möglichkeit gesehen, die jetzigen Halbjahresgespräche, die die einzelnen 

Länder mit der Autobahn GmbH des Bundes führen, anstatt im halbjährlichen Turnus 

nur noch als Jahresgespräche durchzuführen. Daneben sollen die regelmäßigen und 

die anlassbezogen stattfindenden Projektbesprechungen auf der operativen Ebene 

der Straßenbauverwaltungen der Länder mit den zuständigen Niederlassungen der 

Autobahn GmbH des Bundes weiter intensiviert werden. 
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Konzeptpapier zur Einrichtung eines strategischen Begleitgremiums des 
Bundes und der Länder bei der Autobahn GmbH 

Verfasser:  

I. Vorbemerkung 

Die Konferenz der Verkehrsminister der Länder (VMK) hat mit ihrem Beschluss vom 12./13. 
Oktober 2022 der GKVS den Auftrag erteilt, für die Einrichtung eines strategischen 
Begleitkreises des Bundes und der Länder bei der Autobahn GmbH einen Vorschlag zu 
erarbeiten und die Möglichkeiten der Umsetzung mit dem BMDV zu erörtern. Mit dem Auftrag 
konkretisierte die VMK ihre Auffassung, dass regelmäßige Erörterungen der Länder mit dem 
BMDV und der Autobahn GmbH zu grundsätzlichen Themen auf einer übergeordneten Ebene 
notwendig sind, um ein effektives Zusammenwirken der Institutionen zu gewährleisten. Dieses 
Erfordernis besteht unabhängig von den Abstimmungen auf bilateraler Ebene zwischen der 
Autobahn GmbH und den Auftragsverwaltungen, z. B. in den Halbjahres- oder Projekt-
gesprächen der Autobahn GmbH mit den Ländern vor Ort. 
 
Der Arbeitskreis Straßenbaupolitik hat das nachfolgende Konzept mit einem Vorschlag einer 
exemplarischen Tagesordnung erarbeitet. Auf der Grundlage einer Abstimmung und 
Beschlussfassung im Arbeitskreis am 26. Januar 2023 soll das Konzept dem BMDV zur 
Verfügung gestellt und in eine erste Erörterungsrunde in der Sitzung des Arbeitskreises 
Straßenbaupolitik am 10. Februar 2023 einbezogen werden.  
 

II. Ziele 

Das Begleitgremium soll ein kontinuierliches Abstimmungsformat etablieren, in dem 
grundsätzliche Angelegenheiten erörtert werden. Die Zusammenarbeit und die Abläufe 
zwischen der Autobahn GmbH des Bundes und den Ländern sollen evaluiert und optimiert 
werden. Daneben soll das Zusammenwirken der Straßenbaubehörden von Bund und Ländern 
untereinander verbessert und ein einheitliches Vorgehen zu wiederkehrenden Vorgängen 
gefunden werden. Das Begleitgremium soll mit dem erfolgreichen Austausch beider Seiten 
eine solide Basis für ein gemeinsames, abgestimmtes Handeln der 
Bundesfernstraßenverwaltung schaffen. Von der Einrichtung des Begleitgremiums wird zudem 
ein Effizienzgewinn erwartet, indem die Geschäftsführung der Autobahn GmbH des Bundes 
nicht mehr mit jedem Land einzeln Themen von genereller Bedeutung erörtern muss.  

Um den Anspruch eines regelmäßigen Austausches aller an der Verwaltung der 
Bundesfernstraßen beteiligten Stellen zu erfüllen, sollen im Begleitgremium die 
Straßenbauabteilung des BMDV und das Fernstraßen-Bundesamt ständige Mitglieder sein. 
Es soll die Möglichkeit bestehen, im Begleitgremium erörterte Fragestellungen mit Arbeits- 
oder Prüfaufträgen an die Fachgremien von Bund und Ländern zur Klärung weiterzugeben.  
  

Arbeitsgruppe der Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hessen  
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III. Weitere Gesprächsformate 

Zwangsläufig wird sich das Themenvolumen für die Halbjahresgespräche nach dem geplanten 
Auslaufen der Kooperationsvereinbarungen Ende 2023 verringern. Daher wird die Möglichkeit 
gesehen, die jetzigen Halbjahresgespräche, die die einzelnen Länder mit der Autobahn GmbH 
des Bundes führen, anstatt im halbjährlichen Turnus nur noch als Jahresgespräche 
durchzuführen. Die Vereinbarung von weiterhin zwei Halbjahresgesprächen mit der Autobahn 
GmbH bleibt den einzelnen Ländern unbenommen. 

Daneben sollen die regelmäßigen und die anlassbezogen stattfindenden Projektbe-
sprechungen auf der operativen Ebene der Straßenbauverwaltungen der Länder mit den 
zuständigen Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes weiter intensiviert werden.  
 
 
IV. Vorschläge zur Durchführung der Sitzungen eines Begleitgremiums  

 
1.) Was? Abstimmung der Länder mit der Autobahn GmbH des Bundes unter 

Beteiligung des BMDV und des FBA 

Im Mittelpunkt steht das Zusammenwirken im Verwaltungshandeln der Autobahn GmbH des 
Bundes mit den Ländern. Die Teilnahme des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ist 
eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Gespräche zwischen der Autobahn GmbH 
des Bundes und den Ländern. Auch sollte das Fernstraßen-Bundesamt teilnehmen. 
 

2.) Wer? Gremium auf Abteilungsleitungsebene.  

Die in der Anlage 2 genannten Themen haben weitaus überwiegend einen fachlichen 
Schwerpunkt oder behandeln das Zusammenwirken zwischen den insgesamt an der 
Bundesfernstraßenverwaltung beteiligten Institutionen und Behörden. Die Besetzung des 
Begleitgremiums auf der Ebene der Staatssekretäre/Innen bzw. Staatsräte/Innen wird 
einerseits ein höheres politisches Gewicht beigemessen, die politische Relevanz greifbarer 
Themenschwerpunkte ist jedoch begrenzt. Zudem besteht weiterhin der Lenkungskreis sowie 
bei Bedarf im Einzelfall jederzeit die Option von StS-Abstimmungs- und Strategietreffen, z.B. 
regelmäßig vor den Verkehrsministerkonferenzen.  

Aufgrund der fachlichen Prägung der erforderlichen Klärungen und der Schwerpunktsetzung 
auf Fragestellungen, die das Verwaltungshandeln betreffen, ist das Begleitgremium zweck-
mäßig auf der Ebene der Abteilungsleitungen einzuordnen. Die Abteilungsleitungsebene 
unterliegt einer hohen Konstanz, so dass das Gremium auf Dauer in gleichbleibender 
Zusammensetzung arbeiten kann. 
 

3.) Wann? In zeitlichem Zusammenhang mit GKVS 

Um Reise- und Arbeitszeitaufwand des angesprochenen Teilnehmerkreises zu minimieren, 
sollte der Begleitkreis an bestehende Gremientermine gekoppelt werden. Im AKS wurde die 
Koppelung mit der LBS oder mit der GKVS diskutiert. Mehrheitlich schlägt der AKS die 
Koppelung mit der GKVS vor. Zum einen, um die Abgrenzung zur LBS als Dienstbesprechung 
des BMDV mit den Auftragsverwaltungen der Länder und der Autobahn GmbH sowie den 
eigenständigen Charakter des Begleitkreises zu unterstreichen. Zum anderen sind bei der 
GKVS i.d.R. alle Abteilungsleiter der Länder anwesend, was bei der LBS nicht grundsätzlich 
bei jedem Land der Fall ist. Auch sollte die Sitzung des Begleitkreises in der zweiten 
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Jahreshälfte stattfinden, um die Möglichkeit einer ersten Bilanz des noch laufenden Jahres zu 
haben und um für die Steuerung des Folgejahres notwendigen Schritte einzuleiten. Auch 
schlägt der AKS vor, die Sitzung am Folgetag der GKVS abzuhalten, um eine bessere An- und 
Abreise der Teilnehmer zu ermöglichen.   
 

4.)  Turnus? Jährlich. 

Ein jährlicher Turnus für den Begleitkreis am Tag nach der Herbst-GKVS wird angesichts der 
vorgeschlagenen Themen von grundsätzlicher Bedeutung als sinnvoll erachtet. Mit den 
bisherigen Halbjahresgesprächen, die in einem jährlichen Turnus beibehalten werden können, 
bestünde weiterhin für jedes Land gesondert die Möglichkeit, sich über Themen des jeweiligen 
Landes mit der Autobahn GmbH des Bundes auszutauschen. 
 

5.) Vorsitz/ Moderation? Kopplung an GKVS 

Für den Vorsitz bzw. die Moderation der Sitzungen ist eine dauerhafte, verbindliche Regelung 
erforderlich. Die Arbeitsgruppe schlägt vor, den Vorsitz des Begleitgremiums an den 
stellvertretenden Vorsitz der VMK/GKVS zu koppeln. Die Aufgaben umfassen neben der 
Moderation der Sitzung vor allem organisatorische Aufgaben zur Vor- und Nachbereitung des 
betreffenden Termins wie der Abfrage der zu behandelnden Themen, der Aufstellung der 
Tagesordnung und der Abfassung des Protokolls. Ein über zwei Jahre angelegter Vorsitz gibt 
dem Begleitkreis eine angemessene Kontinuität und Effektivität.  
 

6.) Themen? Regelmäßige Tagesordnung 

Die Arbeitsgruppe hat anhand der Abfrageergebnisse ein Themenspektrum zu 
übergeordneten Fragestellungen identifiziert. Die Themen sind in der beiliegenden Liste in der 
Anlage 2 nach Oberbegriffen stichpunktartig zusammengefasst. Diese Schwerpunkte sollen 
als eine fortwährende Tagesordnung Verwendung finden. 
 
 

V. Weiteres Vorgehen 

Gemäß Beschluss der VMK vom 12./13. Oktober 2022 wird unter der Voraussetzung eines 
zustimmenden Beschlusses des AK Straßenbaupolitik zum Konzeptvorschlag deren 
Vorsitzender in der nächsten GKVS berichten. Der AK Straßenbaupolitik sollte in seiner 
Sitzung am 10. Februar 2023 über einen Bericht und Beschlussvorschlag für die GKVS 
beschließen, so dass die GKVS den AK Straßenbaupolitik mit der Vereinbarung weiterer 
Gespräche mit dem BMDV zur Umsetzbarkeit der Konzeption beauftragen kann.  

 

 

Anlage: Vorschlag für eine regelmäßige Tagesordnung  

 

Stand: 26.01.2023 
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Anlage:   
 
Vorschlag für eine regelmäßige Tagesordnung 
 

TOP 1) Haushaltsplanung, Mittelverteilung  
TOP 2) Programm- und Investitionsschwerpunkte BAB 
TOP 3) Schwerpunkte der technischen und fachlichen Weiterentwicklung 
TOP 4) Verschiedene Themen der Länder/des BMDV/der Autobahn GmbH 

 
 
Beispielhafte Themensammlung (nicht abschließend) 
 
Zu TOP 1) 

o Investitionen in den Ländern 
 
Zu TOP 2) 

o Jährliche Vorstellung gegenüber den Ländern mit Erörterung 
o Abstimmung Autobahn GmbH / Länder bei Bedarfsplanfortschreibungen und -

überprüfungen 
o Strategische Netzentwicklung 

 
Zu TOP 3) 

o Einführung von Regelwerken und deren Anwendung und Auswirkungen auf 
nachgeordnete Netze 

o Technische Innovationen und Partizipation der Länder, ggf. kooperative 
Entwicklung  

o Übergreifendes Baustellenmanagement mit Baustelleninfo  
o Verkehrsmanagement einschl. Verkehrsbeeinflussungsanlagen bis auf die 

kommunale Ebene 
o Mobilitätsdaten / IVS-Systeme / Koordination 

 
Zu TOP 4) 

o Darstellung der organisatorischen Veränderungen der Autobahn GmbH des 
Bundes mit Schnittstellen zu den Ländern 

o Planfeststellung Fernstraßen-Bundesamt und Länder 
o Schnittstellen und Kommunikation auf der operativen Ebene (Qualität und 

Handlungsbedarf) 
o Bundesrechnungshof-Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung 
o Umstufungen 
o Kommunikation und Schnittstellen bei parlamentarischen und sonst. 

politischen Anfragen  
o Umgang mit Anfragen von Bürgern  
o Personal- und Arbeitsmarktsituation; Strategien zur Personalgewinnung 
o Unterstützungsbereiche 
o Verfügbarkeit von Verkehrsdaten  
o Verkehrssicherheit 
o Berücksichtigung von Lärmschutz 

 


